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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Muss ich eigentlich am Sonntag arbeiten? Welchen Ausgleich
erhalte ich fiir Nachtarbeit? Und wie ist das noch mal mit
der Pausenregelung?

Im Betriebsalltag stehen Fragen zur Arbeitszeit hdufig auf
der Tagesordnung. Grundlegendes ist vom Gesetzgeber
branchentibergreifend geregelt. Es gibt aber auch Spezial-
regelungen fiir einzelne Branchen, die Ausnahmen zulassen und im Unternehmen
flexibel gehandhabt werden kénnen.

In jeden Fall aber verfolgt das Arbeitszeitgesetz zwei grundlegende Ziele: Schutz fiir
die arbeitenden Menschen und gleichzeitig die notwendige Flexibilitét fiir die Un-
ternehmen. Das Gesetz schiitzt die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, indem es die Hochstgrenzen fiir die tdgliche Arbeitszeit und die Mindest-
dauer fiir Pausen festlegt. Und fiir die Unternehmen schafft es einen Rahmen fiir
intelligente und spezifische Arbeitszeitmodelle, ohne die viele Betriebe im globalen
Wettbewerb heute nicht bestehen kénnten.

Individuelle Konzepte und mafBgeschneiderte Losungen sind aber auch dann gefragt,
wenn es um die Gestaltung der eigenen Erwerbsbiografie geht: Mehr und mehr
wird das Hin und Her zwischen Arbeit, Weiterbildung, Kindererziehung oder Pflege
zum Normalfall. Und zwar fiir Mdnner wie fir Frauen. Wir brauchen dafir ein
modernes Arbeitsrecht, das gesellschaftliche Anspriiche, individuelle Bedirfnisse
und betriebliche Notwendigkeiten ausbalanciert und aufeinander abstimmt. Das
Arbeitszeitgesetz leistet dazu einen wichtigen Beitrag.



In dieser Broschiire erldutern wir Félle, die bei der Arbeitszeitgestaltung im betrieb-
lichen Alltag immer wieder von gro3er Bedeutung sind. Als praxisnahe Beispiele
richten sich unsere Informationen deshalb sowohl an Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber als auch an Beschéftigte. Ich freue mich, wenn Sie dieses Angebot fiir sich
nutzen kénnen.
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Uberblick iiber das Arbeitszeitgesetz

Uberblick iiber das Arbeitszeitgesetz

Das Arbeitszeitgesetz legt die Grundnormen dafiir fest, wann und wie lange Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer hdchstens arbeiten diirfen. Die folgenden Seiten
geben einen Uberblick iiber wichtige Punkte des Gesetzes.

Geschiitzte Personen

Das Arbeitszeitgesetz schiitzt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die zu
ihrer Berufsausbildung Beschéftigten. Es gilt daher zum Beispiel nicht fiir Beamtin-
nen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten.

Ziel des Gesetzes

Das Arbeitszeitgesetz stellt den Gesundheitsschutz der Beschéftigten sicher, indem
es die tdgliche Hochstarbeitszeit begrenzt sowie Mindestruhepausen wahrend der
Arbeit und Mindestruhezeiten nach Arbeitsende festlegt. Zugleich enthalt das
Gesetz Rahmenbedingungen fiir die Vereinbarung flexibler Arbeitszeiten. Nacht-
arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer sind besonders geschiitzt. Die Sonn- und
Feiertagsruhe wird durch ein grundsétzliches Beschéftigungsverbot geschiitzt.
Arbeiten sind an diesen Tagen nur ausnahmsweise zuldssig.

Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit

Arbeitszeitist die Zeit zwischen dem Beginn und Ende der Arbeit ohne die Ruhepau-
sen. Arbeitszeit ist nicht nur Vollarbeit. Auch Zeiten mit geringer Inanspruchnahme
am Arbeitsplatz, also Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst gelten in vollem
Umfang als Arbeitszeit. Bei Rufbereitschaft zahlt jedoch nur die Zeit, in der die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer zur Arbeit herangezogen wird.
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Tagliche Arbeits- und Ruhezeiten

Grundsétzlich haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren bewédhrten
Acht-Stunden-Tag. Nach Feierabend besteht Anspruch auf eine ununterbrochene
Ruhezeit von elf Stunden. Und: Niemand darf langer als sechs Stunden ohne Ruhe-
pause arbeiten.

Rahmenbedingungen fiir flexible Arbeitszeiten

Die Arbeitszeit kann flexibel und intelligent verteilt werden: So kann jemand ohne
weiteres bis zu zehn Stunden an den sechs Werktagen arbeiten. Jede Verlangerung
der Arbeitszeit iber acht Stunden hinaus muss innerhalb von sechs Monaten auf
durchschnittlich acht Stunden werktéglich ausgeglichen werden.

Gesundheitsschutz bei Nachtarbeit

Die Gesundheit geht vor. Deshalb sind fiir Nachtarbeitnehmerinnen und -arbeit-
nehmer arbeitsmedizinische Untersuchungen vorgeschrieben. Wer gesundheitlich
gefdhrdet ist, kann sich auf einen Tagesarbeitsplatz umsetzen lassen, falls es die
betrieblichen Moglichkeiten erlauben. Und das gilt auch fiir Beschéftigte, die Kinder
unter zwolf Jahren oder schwerpflegebedirftige Angehoérige betreuen miissen.

An Sonn- und Feiertagen ruht die Arbeit

An Sonn- und Feiertagen sollen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus-
ruhen und erholen kénnen. Kaum vorstellbar ist allerdings, dass etwa Feuerwehr-
leute, Krankenschwestern oder Kellner sonntags nicht mehr arbeiten. Deshalb gibt
es in engen Grenzen Ausnahmen von der Regel. Voraussetzung fiir jede Arbeit an
Sonn-und Feiertagen ist, dass die Arbeit nicht an Werktagen erledigt werden kann.
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Die Rolle der Sozialpartner

Die Sozialpartner spielen eine groBe Rolle. Die Tarifvertragsparteien konnen die
Arbeitszeitgrundnormen (Acht-Stunden-Tag, Pausenregelung, Ruhezeiten, Aus-
gleichszeitraum) an die Notwendigkeiten der Praxis anpassen - in einem gesund-
heitlich vertretbaren Rahmen, versteht sich. Unter bestimmten Voraussetzungen
konnen das auch die Betriebspartner, wobei die Tarifvertragsparteien immer Vor-
rang haben. SchlieBlich wissen die Sozialpartner am besten, was in einzelnen Bran-
chen notwendig ist.

In der Regel geht es kiirzer

Das Arbeitszeitgesetz setzt nur den Rahmen, der aus Griinden des Gesundheitsschut-
zes nicht Giberschritten werden darf. Das Gesetz schreibt nicht die konkrete Arbeits-
zeit der einzelnen Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers vor. Die tatsachliche
Arbeitszeit der Beschéaftigten ist in aller Regel kiirzer, als das Arbeitszeitgesetz es
zulassen wiirde. Sie wird durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Einzel-
arbeitsvertrag festgelegt. Wie die so festgelegte Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-
chentage verteilt wird, liegt im Ermessen des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin.
Allerdings haben die Betriebs- und Personalréte hier mitzubestimmen, wann die tdg-
liche Arbeitszeit einschlieBlich der Pausen beginnt und endet und wie die Arbeits-
zeit auf die einzelnen Wochentage verteilt wird.
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Rahmen fiir moderne Arbeitszeitgestaltung

Das Arbeitszeitgesetz verfolgt drei grof3e Ziele: Es schiitzt die Gesundheit der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, indem es die Hochstgrenzen fiir die tégliche
Arbeitszeit und die Mindestdauer fiir Ruhezeiten und Pausen festlegt. Gleichzeitig
verbessert es die Rahmenbedingungen fiir flexible Arbeitszeiten. Und es sorgt
dafir, dass der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeits-
ruhe geschitzt sind.

Begriff der Arbeitszeit

Was heiB3t das tiberhaupt: Arbeitszeit? Das Gesetz definiert sie als die Zeit, die zwi-
schen dem Beginn und dem Ende der Arbeit liegt — und zwar ohne die Ruhepausen.
Nur im Bergbau unter Tage zéhlen die Pausen zur Arbeitszeit. Zur Arbeitszeit zahlt
aber nicht nur die Vollarbeit. Auch Zeiten mit geringer Inanspruchnahme am Arbeits-
platz, also Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst gelten in vollem Umfang als
Arbeitszeit. Bei Rufbereitschaft zahlt jedoch nur die Zeit, in der die Arbeitnehmerin
oder der Arbeitnehmer tatsachlich zur Arbeit herangezogen wird, als Arbeitszeit.

Ubrigens: Fiir Frauen und Ménner mit mehreren Beschéftigungsverhéltnissen
miissen die Arbeitszeiten zusammengerechnet werden.

Ein besonderer Fall: die Nachtarbeit

Ein besonderer Fall ist die Nachtarbeit. Dazu zédhlt jede Arbeit zwischen 23 und 6 Uhr,
in Backereien und Konditoreien zwischen 22 und 5 Uhr, die mehr als zwei Stunden
dauert. Wer normalerweise Nachtarbeit in Wechselschicht oder an mindestens

48 Tagen im Kalenderjahr leistet, gilt als Nachtarbeitnehmerin und -arbeitnehmer
im Sinne des Gesetzes. Diese Unterscheidung ist wichtig, denn Nachtarbeitnehme-
rinnen und Nachtarbeitnehmer stehen unter einem besonderen gesundheitlichen
Schutz. Dazu mehr Informationen im nédchsten Kapitel.
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Im Durchschnitt acht Stunden - aber nicht mehr als zehn

Sicherheit und Gesundheitsschutz fiir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einerseits, Flexibilitat fiir die Unternehmen andererseits: Zwischen diesen beiden
Polen bewegt sich das Arbeitszeitgesetz. Und es legt fest: Arbeiterinnen und Arbei-
ter, Angestellte und die zu ihrer Berufsbildung Beschéftigten diirfen grundsétzlich
hochstens acht Stunden pro Werktag arbeiten.

In vielen Unternehmen jedoch ist an manchen Tagen mehr zu tun und an anderen
weniger. Das Arbeitszeitgesetz hat nichts dagegen, dass die Arbeitszeit auf bis zu
zehn Stunden verldngert wird — unter einer wichtigen Voraussetzung: Die iber acht
Stunden hinausgehende Arbeitszeit muss ausgeglichen werden. Und zwar nicht
irgendwann, sondern innerhalb der ndchsten sechs Monate. Im Durchschnitt darf
niemand innerhalb von sechs Kalendermonaten langer als acht Stunden pro Werk-
tag arbeiten.

Mach mal Pause

Auch die Arbeitspausen der Beschéftigten sind durch das Arbeitszeitgesetz geregelt.
Normalerweise stehen ihnen mindestens 30 Minuten Pause zu. Normalerweise
heiBt: an Tagen, an denen sie mehr als sechs und bis zu neun Stunden arbeiten. Bei
einer Arbeitszeit iiber neun Stunden, muss die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer 45 Minuten Pause einlegen. Ob diese halbe bzw. dreiviertel Stunde am Stiick
oder mehrere Pausen von jeweils mindestens 15 Minuten genommen werden, ent-
scheidetim Voraus die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber, wobei der Betriebs-
oder Personalrat iiber die Pausenregelung mitbestimmt. Fest steht: Niemand darf
langer als sechs Stunden hintereinander ohne Ruhepause beschéftigt werden.

Nach Feierabend hat die Arbeit fiir mindestens elf Stunden Ruh’
Wer Tag fiir Tag hart arbeitet, braucht Ruhe. Und zwar mindestens elf Stunden ohne

Unterbrechung zwischen Feierabend und dem néchsten Arbeitsbeginn - Zeit, um
sich zu erholen und zu entspannen.
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In einigen Bereichen geht’s kiirzer

Lediglich in einigen wenigen Bereichen kann diese gesetzlich vorgeschriebene
Ruhezeit um bis zu eine Stunde auf zehn Stunden verkiirzt werden. Das ist méglich
in Krankenhéusern und anderen Einrichtungen, in denen Menschen behandelt,
gepflegt und betreut werden, in Gaststdtten und anderen Einrichtungen zur Bewir-
tung und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk, in der Landwirt-
schaft und in der Tierhaltung.

Ausgleich muss sein

Allerdings gilt hier das gleiche Prinzip wie bei der tdglichen Arbeitszeit: Wer an
einem Tag eine kiirzere Ruhezeit hat, muss an einem anderen Tag mindestens zwolf
Stunden Ruhezeit erhalten - und zwar innerhalb eines Kalendermonats oder inner-
halb von vier Wochen.

Fiir Arztinnen und Arzte sowie das Pflegepersonal in Krankenh#usern und dhnlichen
Einrichtungen gelten weitergehende Ausnahmen, wenn sie nach Dienstende Ruf-
bereitschaften ableisten. Ihre Einsatzzeiten wihrend der Rufbereitschaft konnen zu
anderen Zeiten ausgeglichen werden, wenn sie nicht mehr als die Hélfte der Ruhe-
zeit betragen.
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Wenn andere schlafen... Schutz bei Nachtarbeit

Das Arbeitszeitgesetz trifft besondere Regelungen fiir die Nachtarbeit: Beschéftigte
mit Nacht- und Schichtarbeit und ihre Gesundheit stehen unter der besonderen Fiir-
sorge des Arbeitszeitgesetzes.

Kiirzerer Ausgleichszeitraum

Das Arbeitszeitgesetz enthélt eine Reihe von arbeitsmedizinischen und sozialpoliti-
schen Schutzvorschriften fiir alle Nachtarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer.
Wer an Werktagen zur Nachtschicht kommt, soll in der Regel hochstens acht Stun-
den arbeiten. Ausnahmsweise darf die Arbeitszeit bis zu zehn Stunden betragen.
Das Prinzip ist das gleiche wie bei der Arbeitszeit am Tag, nur der Ausgleichszeit-
raum ist bei Nachtarbeit wesentlich kiirzer: Innerhalb eines Kalendermonats oder
innerhalb von vier Wochen darf die durchschnittliche Arbeitszeit héchstens acht
Stunden pro Werktag betragen.

Gesundheit geht vor: Alle drei Jahre ein Check beim Arzt

Klarer Fall: Wer nachts arbeitet, setzt sich erschwerten Bedingungen aus. Deshalb
koénnen sich Beschéftigte mit Nachtarbeit nach dem Gesetz arbeitsmedizinisch
untersuchen lassen: einmal vor dem Beginn der néchtlichen Beschéftigung und
danach regelmdBig alle drei Jahre. Wer &lter als 50 Jahre ist, kann sich sogar einmal
im Jahr durchchecken lassen. Die Kosten tragt die Arbeitgeberin bzw. der Arbeit-
geber, falls diese Untersuchungen nicht ohnehin kostenlos durch eine Betriebsérztin
oder einen Betriebsarzt angeboten werden.

Was passiert, wenn bei der Untersuchung festgestellt wird, dass die weitere Nacht-
arbeit die Gesundheit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers gefahrdet?
Dann kann die betroffene Person verlangen, dass sie auf einen geeigneten Tages-
arbeitsplatz umgesetzt wird. Voraussetzung ist allerdings, dass keine dringenden
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betrieblichen Erfordernisse dagegen sprechen. Falls doch, muss der Betriebs- oder
Personalrat gehort werden - er kann dann Vorschldge unterbreiten, wie die Nacht-
arbeitnehmerin oder der Nachtarbeitnehmer umgesetzt werden sollte.

Ricksicht auf besondere familidare Situationen

Der Betrieb muss auf eine besondere familiére Situation der Nachtarbeitnehmerin
oder des Nachtarbeitnehmers Riicksicht nehmen. Wer mit einem Kind unter zwolf
Jahren zusammenlebt, das nicht von einer anderen im Haushalt wohnenden Person
betreut werden kann, kann verlangen, kiinftig nur noch tagsiiber zu arbeiten. Das
gleiche gilt fir Beschéftigte, die schwerpflegebediirftige Angehérige versorgen
mussen. In diesen Féllen gelten die gleichen Voraussetzungen wie bei der Umset-
zung aus gesundheitlichen Grinden.

Ausgleich fir Nachtarbeit

Normalerweise haben die Tarifpartner in ihren Vertrédgen festgelegt, welchen Aus-
gleich die Beschéftigten fiir ihre ndchtlichen Arbeitsstunden erhalten. Wo es solche
tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen nicht gibt, springt das Gesetz ein: Den Be-
schéftigten ist dann eine angemessene Zahl bezahlter freier Tage zu gewéahren oder
ein angemessener Zuschlag auf das normale Bruttoarbeitsentgelt zu zahlen. Im
Sinne des Gesundheitsschutzes sollte der Freizeitausgleich immer Vorrang haben
vor einer finanziellen Abgeltung der besonderen Belastungen bei Nachtarbeit.

Recht auf Weiterbildung

Ubrigens: Auch wer nachts arbeitet, hat ein Recht auf Weiterbildung. Nachtarbeit-
nehmerinnen und Nachtarbeitnehmer haben deshalb grundsétzlich den gleichen
Zugang zur betrieblichen Weiterbildung und zu Ma8nahmen, die ihren Aufstieg
fordern kénnen, wie ihre tagsiiber arbeitenden Kolleginnen und Kollegen.
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Viel Spielraum fiir die Sozialpartner

Es mag Bereiche geben, in denen die vom Gesetzgeber festgelegten Arbeitszeit-
grundnormen fiir ein Unternehmen oder eine Branche nicht individuell genug
sind, weil die Arbeit hier nach anderen Erfordernissen verteilt und eingeteilt
werden muss. Jede Branche hat ihre eigenen Besonderheiten. Und die kennen am
besten die Sozialpartner.

Verldngerung der Arbeitszeit

Das Arbeitszeitgesetz raumt den Sozialpartnern das Recht ein, in einigen Punkten
abweichende Regelungen festzulegen. Natiirlich muss das in einem Tarifvertrag
geschehen oder in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung, wenn ein Tarifvertrag
dies zulésst. So kdnnen die Tarifvertragsparteien

m die Arbeitszeit fiir Tages- und Nachtarbeit iiber zehn Stunden an Werktagen
mit Ausgleich verldngern, wenn in sie regelméfig und in erheblichem Umfang
Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fallt,

m einenanderen Ausgleichszeitraum als den gesetzlichen Halbjahreszeitraum
vereinbaren,

wobei die Hochstarbeitszeit von 48 Stunden wochentlich im Durchschnitt von zwo6lf
Monaten nicht iberschritten werden darf.

In einem Tarifvertrag — oder wenn die Tarifvertragsparteien dies zulassen auch in
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung - kann die Méglichkeit er6ffnet werden,
die Arbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst auch ohne Zeitaus-
gleich iiber acht Stunden pro Werktag hinaus zu verldngern. Dabei muss durch
besondere Regelungen sichergestellt werden, dass die Gesundheit der Beschéftigten
nicht gefahrdet wird. I Betrieb ist die Arbeitszeitverlangerung ohne Ausgleich nur
moglich, wenn die betroffenen Beschéftigten jeweils schriftlich einwilligen. Ihnen
darf kein Nachteil entstehen, wenn sie einer solchen Arbeitszeitregelung nicht
zustimmen oder ihre schriftliche Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten
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widerrufen. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber muss ein Verzeichnis der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer fiithren, die einer Verldngerung der Arbeitszeit
ohne Ausgleich zugestimmt haben und diese Verzeichnisse zwei Jahre aufbewahren.

Wird die werktégliche Arbeitszeit tiber zwolf Stunden hinaus verldngert, so muss
unmittelbar danach eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewédhrt werden.
Besondere Regelungen fiir besondere Situationen

Die Tarifvertragsparteien haben auch die Moglichkeit,

s inSchichtbetrieben und Verkehrsbetrieben die Gesamtzeit der Ruhepausen auf
Kurzpausen von weniger als 15 Minuten aufzuteilen,

s die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kiirzen, wenn die Art der Arbeit dies
erfordertund die Kiirzung innerhalb eines festzulegenden Zeitraums aus-
geglichen wird,

» denBeginn des siebenstiindigen Nachtzeitraums auf die Zeit zwischen
22 und 24 Uhr festzulegen,

»  beiRufbereitschaften die Ruhezeit den Besonderheiten dieser Dienste anzupas-
sen, wobei die Gesundheit der Beschéftigten durch einen entsprechenden Zeit-
ausgleich geschiitzt werden muss.
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Mehr Flexibilitat fiir bestimmte Branchen

Unter der Voraussetzung, dass die Gesundheit der Beschéftigten durch einen ent-
sprechenden Zeitausgleich geschiitzt und die Hochstarbeitszeit von 48 Stunden
wochentlich im Durchschnitt von zwo6lf Monaten nicht tiberschritten wird, konnen
die Tarifvertragsparteien auch vereinbaren

» inder Landwirtschaft die werktédgliche Tages- und Nachtarbeitszeit und die Ru-
hezeit der Bestellungs- und Erntezeit sowie den Witterungseinfliissen anzupas-
sen,

m die Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die Menschen behandeln, pflegen und betreuen, so zu &ndern, daf sie auf diese
Tatigkeit zugeschnitten sind und dem Wohl der betreuten Personen dienen,

m die Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten fiir Beschéftigte im 6ffentlichen Dienst
der Eigenart der jeweiligen Tatigkeit anzupassen.

Wird die werktédgliche Arbeitszeit tiber zwolf Stunden hinaus verldngert, so muss
unmittelbar danach eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewédhrt werden.

Abweichungen fiir nicht-tarifgebundene Betriebe

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber i Geltungsbereich eines Tarifvertrags, die
nicht tarifgebunden sind, konnen abweichende tarifvertragliche Regelungen tiber-
nehmen: entweder durch eine Betriebsvereinbarung oder, wenn es keinen Betriebs-
rat gibt, durch eine schriftliche Vereinbarung mit der Arbeitnehmerin oder dem
Arbeitnehmer.
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Auch die Kirchen und die 6ffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften kénnen
die Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. Und in Bereichen, in denen nor-
malerweise keine Tarifvertrdge geschlossen werden, ist die Aufsichtsbehérde am
Zug: Sie kann Ausnahmen bewilligen, wenn sie aus betrieblichen Griinden notwen-
dig sind und die Gesundheit der Beschéftigten nicht beeintrdchtigen.
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Eine gute Regel: Sonntags nie

Der Sonntag bleibt Sonntag: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben an
Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen frei - und das rund um die Uhr.

Von 0 bis 24 Uhr, so sagt es das Arbeitszeitgesetz, diirfen sie nicht beschéftigt wer-
den. Von diesem Grundsatz ausgenommen sind lediglich einige genau definierte
Bereiche, zum Beispiel Krankenhduser, das Rettungswesen und die Gastronomie.

Verschiebung der Sonntagsruhe

Zwei Ausnahmen betreffen den Beginn bzw. das Ende der Sonn- und Feiertagsruhe,
nichtjedoch das Prinzip, wonach die Beschéftigten sich an diesen Tagen ausruhen
und erholen kénnen. So kann der Beginn der 24-stindigen Sonn- und Feiertagsruhe
fur Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden.

Auch mehrschichtige Betriebe mit regelméBiger Tag- und Nachtschicht kénnen
unter bestimmten Voraussetzungen ein wenig ,,an der Uhr drehen®: Sie diirfen
Beginn oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor- oder
zuriickverlegen, wenn unmittelbar nach dem Beginn der Ruhezeit der Betrieb fiir
24 Stunden ruht. Ein Beispiel: Ein Unternehmen, dessen Spatschicht am Samstag
um 22 Uhr endet und dessen Nachtschicht am Sonntagabend um 22 Uhr beginnt,
darf seine Arbeitnehmer in diesem Rhythmus beschéftigen, falls es zwischen diesen
beiden Terminen seine Maschinen abstellt.

Kaum vorstellbar, dass sonntags niemand mehr arbeitet

Esistkaum vorstellbar, dass an Sonn- und Feiertagen die Not- und Rettungsdienste,
Krankenschwestern, Arztinnen und Arzte, Busfahrerinnen und Busfahrer, Kellnerin-
nen und Kellner ihre Arbeit einstellen. Denn natirlich méchten die Géste eines Res-
taurants auch am Sonntag zuvorkommend bedient werden, Kulturinteressierte ins
Theater gehen und die Leserinnen und Leser einer Tageszeitung am Montag das
Neueste aus Sport und Politik erfahren - ganz zu schweigen von der Versorgung im
Krankenhaus oder der Bekdmpfung von Brénden, die auch sonntags gewéhrleistet
sein miissen.
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Wer sonntags zur Arbeit muss: Die Ausnahmen von der Regel

Deshalb gibt esim Arbeitszeitgesetz Ausnahmen von der Regel. Voraussetzung fiir
jede Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist, dass diese Arbeiten nicht an Werktagen
erledigt werden kénnen. Zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die auch
sonn- und feiertags beschéftigt werden diirfen, gehoren:

Beschéftigte in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr,

Beschéftigte, die mit ihrer Tatigkeit die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung auf-
rechterhalten, die Funktionsfahigkeit von Gerichten und Behoérden
sichern oder der Verteidigung dienen,

Krankenschwestern und -pfleger sowie Arztinnen und Arzte und andere
Personen, die in Krankenhdusern oder anderen Einrichtungen Menschen
behandeln, pflegen und betreuen,

Beschéftigte in Gaststdtten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und
Beherbergung sowie im Haushalt,

Beschéftigte bei Musikauffiihrungen, Theatervorstellungen, Filmvorfithrun-
gen, Schaustellungen, Darbietungen und é&hnlichen Veranstaltungen,

Beschaftigte bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen,
Religionsgemeinschaften, Verbédnde, Vereine, Parteien und &hnlicher Vereini-
gungen,

Beschéftigte in Sport-, Freizeit-, Erholungs- und Vergniigungseinrichtungen, in
Fremdenverkehrsorganisationen, Museen und wissenschaftlichen Prasenz-
bibliotheken,

Beschéftigte beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichten-
agenturen sowie bei den der Tagesaktualitdt dienenden Tatigkeiten fiir andere
Presseerzeugnisse einschlieBlich des Austragens, bei der Herstellung von Satz,
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Filmen und Druckformen fiir tagesaktuelle Nachrichten und Bilder, bei tages-
aktuellen Aufnahmen auf Ton- und Bildtrdger sowie beim Transport und Kom-
missionieren von Presseerzeugnissen, deren Erscheinungstag am Montag oder
am Tag nach einem Feiertag liegt,

m  Beschiftigte bei Messen, Ausstellungen und Mérkten, die nach der Gewerbe-
ordnung festgesetzt sind, sowie bei Volksfesten,

»  Beschiftigte in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren
von leichtverderblichen Waren,

»  Beschiftigte von Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie Abfall- und
Abwasserentsorgungsbetrieben,

»  Beschiftigte in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung und in Einrichtungen zur
Behandlung und Pflege von Tieren,

m  Beschiftigte im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebs-
anlagen,

s Beschiftigte, die mit der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrich-
tungen befaft sind, falls davon der regelméBige Fortgang des Betriebs abhédngt,
Beschéftigte, die den vollen werktéglichen Betrieb vorbereiten, sowie Beschéf-
tigte, die die Aufrechterhaltung der Funktionsfdhigkeit von Datennetzen und
Rechnersystemen gewdhrleisten,

»  Beschiftigte, deren Tatigkeit verhindert, dass Naturerzeugnisse oder Rohstoffe
verderben oder Arbeitsergebnisse misslingen, auBerdem Beschéftigte, die mit
Forschungsarbeiten befasst sind, die keine Unterbrechung zulassen,

m  Beschéftigte, die mitihrer Tatigkeit verhindern, dass Produktionseinrichtungen
zerstort oder beschadigt werden,
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m  Beschiftigte in Backereien und Konditoreien, die bis zu drei Stunden mit der
Herstellung und dem Austragen oder Ausfahren von Konditorwaren und an
diesem Tag zum Verkauf kommenden Backerwaren beschéftigt sind.

m  Beschiftigte im Geld-, Devisen-, Wertpapier- und Derivatehandel und zur
Durchfiihrung des Eil- und Gro3betragszahlungsverkehrs, jedoch nur an auf
einen Werktag fallenden Feiertagen, die nicht in allen Mitgliedstaaten der
Europdischen Union Feiertage sind.

Menschen, die dafiir arbeiten, dass immer alles funktioniert

Die Mehrzahl dieser Ausnahmen betrifft also Arbeiten im Bereich der Daseinsvor-
sorge und der Dienstleistung. Oft sind es Menschen, die mit ihrer Arbeit an Sonn-
und Feiertagen dazu beitragen, dass unser soziales Sicherungssystem funktioniert,
dass wir Freizeiteinrichtungen nutzen kdénnen und unser Wirtschaftsleben weiter-
geht, wo es unbedingt nétig ist.

Mit Produktionsarbeiten diirfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenfalls
an Sonn- und Feiertagen beschéftigt werden, wenn es wegen des damit verbunde-
nen Aufwands wenig Sinn machte, die Produktion zu unterbrechen. Konkret: wenn
bei einer Unterbrechung der Produktion mehr Personal nétig ist, um Produktions-
einrichtungen instandzuhalten und zu reinigen, den vollen werktéglichen Betrieb
vorzubereiten oder die Funktionsfédhigkeit von Datennetzen und Rechnersystemen
aufrechtzuerhalten, als bei einer durchgehenden Produktion.

Mindestens 15 Sonntage sind frei

Doch auch wenn das Interesse der Allgemeinheit die Arbeit an Sonn- und Feiertagen
notwendig macht - die Interessen der davon Betroffenen sind genauso wichtig und
werden vom Arbeitszeitgesetz beriicksichtigt. So muss jede und jeder Beschéftigte
an mindestens 15 Sonntagen im Jahr frei haben. Und selbstverstdndlich gelten auch
an Sonn- und Feiertagen die Regelungen tiber Arbeitszeiten, Pausen und Ruhe-
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phasen. Ubrigens diirfen die im Arbeitszeitgesetz festgelegten Hochstarbeitszeiten
und Ausgleichszeitrdume durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen nicht iber-
schritten werden.

Ein Ersatzruhetag ist selbstverstandlich

Auch das dient den Beschiftigten: Wer an einem Sonntag arbeitet, muss an einem
Werktag innerhalb von zwei Wochen frei haben. Langer ist diese Frist bei Diensten
an Feiertagen, die auf einen Werktag fallen: Hier betragt sie acht Wochen.

Unabhéngig davon, ob jemand an Sonn- und Feiertagen oder ersatzweise an einem
Werktag frei hat: Der freie Tag ist in Verbindung mit der normalen Ruhezeit von
mindestens elf Stunden zu gewédhren - es sei denn, dem stiinden technische oder
arbeitsorganisatorische Griinde entgegen.
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Sonntagsarbeit: nicht iiberall gilt die Norm

Auch beim Ausgleich fiir Sonn- und Feiertagsarbeit konnen die Sozialpartner andere
Regelungen vereinbaren, die auf die gangige Praxis in ihrer Branche zugeschnitten
sind. Dies muss in einem Tarifvertrag geschehen oder in einer Betriebs- oder Dienst-
vereinbarung, die auf Grund eines Tarifvertrages geschlossen wird.

Weniger freie Sonntage in manchen Branchen

Die Tarifpartner kénnen in bestimmten Bereichen die Anzahl der freien Sonntage
imJahr verringern:

s aufmindestens zehn Sonntage im Jahr fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die in Krankenhdusern und dhnlichen Einrichtungen Menschen
behandeln, pflegen und betreuen, im Haushalt beschéftigt sind, mit ihrer
Tatigkeit die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten, die Funkti-
onsfdhigkeit von Gerichten und Behorden sichern, der Verteidigung dienen, in
Gaststatten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung
arbeiten sowie in Verkehrsbetrieben und beim Transport und Kommissionieren
von leichtverderblichen Waren tétig sind,

» aufmindestens acht Sonntage im Jahr fiir Beschéftigte im Rundfunk, in
Theaterbetrieben, Orchestern sowie bei Schaustellungen,

s aufmindestens sechs Sonntage im Jahr fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Filmtheatern und in der Tierhaltung.

Tarifpartner konnen die Zahl der Ersatzruhetage verringern

Auch bei den Ersatzruhetagen fiir Feiertage, die auf einen Werktag fallen, haben

die Sozialpartner Spielraum: Sie kénnen beispielsweise vereinbaren, diese Ersatz-
ruhetage zu streichen. Dariiber hinaus kdnnen sie den Ausgleichszeitraum verlan-
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gern, innerhalb dessen der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin fiir Sonn- und
Feiertagsarbeit ersatzweise beschéftigungsfrei gestellt werden muss.

In Schichtbetrieben kann die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwolf
Stunden verlédngert werden - vorausgesetzt, dadurch werden zusatzliche freie
Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht.

Von der Theorie zur Praxis

All dies liegt in der Verantwortung der Sozialpartner, die solche von der Norm
abweichende Regelungen treffen konnen, aber nicht miissen. Sie tragen damit
entscheidend dazu bei, das Arbeitszeitgesetz praxisnah zu gestalten.

Die Aufsichtsbehorde iiberwacht

Uber die Einhaltung der Sonn- und Feiertagsruhe bzw. {iber die Zulassung von
Arbeit an diesen Tagen wachen in der Bundesrepublik die Aufsichtsbeh6rden der
Lander. In der Regel sind dies die Gewerbeaufsichtsdmter bzw. die Arbeitsschutz-
admter. Die Behorde kann feststellen, ob eine Beschéftigung an Sonn- und Feierta-
gen iiberhaupt zuléssig ist.

Konnen, sollen, miissen

Die Aufsichtsbehorde kann unter bestimmten Voraussetzungen einem Unterneh-
men gestatten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen zu
beschéftigen, und zwar

= im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, an denen
besondere Verhéltnisse einen erweiterten Geschaftsverkehr erforderlich
machen,
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= anbiszu finf Sonntagen im Jahr, wenn besondere Verhéltnisse die Arbeit nétig
machen, um einen unverhéltnisméBigen Schaden zu verhiiten sowie

= aneinem Sonntag im Jahr, um eine gesetzlich vorgeschriebene Inventur durch-
zufiihren.

Die Entscheidung dariiber, ob in diesen Féllen Sonn- und Feiertagsarbeit genehmigt
wird, liegtim pflichtgemé&Ben Ermessen der Behorde.

Eine engere Vorgabe erlegt das Arbeitszeitgesetz der Aufsichtsbehoérde auf, wenn es
um Arbeiten geht, die aus chemischen, biologischen, technischen oder physikali-
schen Griinden auch an Sonn- und Feiertagen fortgesetzt werden miissen. In diesen
Féllen soll die Behorde ihre Genehmigung erteilen.

Und sie muss Sonn- und Feiertagsarbeit bewilligen, wenn ein Unternehmen sonst
gegeniiber der ausldndischen Konkurrenz unzumutbar benachteiligt wird und
Arbeitsplitze gefdhrdet sind.

Arbeitsplatze in Deutschland erhalten

Konkurrenz belebt das Geschéift, sagt man. Aber Konkurrenz kann auch das Geschéft
erheblich beeintréachtigen - etwa wenn die Produktionsbedingungen der Konkur-
renz wesentlich giinstiger sind. Manche Unternehmen in Deutschland leiden da-
runter, dass in vielen anderen europdischen Landern und auch auBBerhalb Europas
die Maschinen ldnger laufen kénnen und die Wirtschaftlichkeit entsprechend
hoher ist als in der Bundesrepublik. Um in Deutschland Arbeitspldtze zu erhalten,
erlaubt das Arbeitszeitgesetz daher unter bestimmten Voraussetzungen die Arbeit
an Sonn- und Feiertagen.

Ein Betrieb darf auch an Sonn- und Feiertagen produzieren, wenn er gegentiber
ausldndischen Mitbewerbern nicht konkurrenzfahig ist, weil deren Betriebszeiten
langer sind. Fiir die Produktion an Sonn- und Feiertagen benétigt der Betrieb eine
Ausnahmegenehmigung. Und die ist an strenge Bedingungen gekniipft. So muss
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das Unternehmen die gesetzlich zuldssigen Betriebszeiten von 144 Stunden in der
Woche weitgehend ausschépfen. Mit anderen Worten: Der Betrieb muss bereits
von Montag bis Samstag quasi rund um die Uhr produzieren. Zudem muss das Un-
ternehmen nachweisen, dass seine ausldndische Konkurrenz langer als 144 Stunden
produziert, also auch sonntags die Maschinen laufen ldsst. Aber auch das ist noch
nicht genug: Der Betrieb muss tiberzeugend darlegen, dass er nicht konkurrenzfa-
higist, wenn er die verfassungsméfig garantierte Sonn- und Feiertagsruhe einhélt,
und dass ohne Sonn- und Feiertagsarbeit Arbeitspldtze verlorengehen. Dann - und
nur dann - miissen ihm die zustdndigen Aufsichtsbehérden der Lander die Ausnah-
megenehmigung erteilen. So wird einem moglichen Missbrauch effektiv vorgebeugt.
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Besondere MaRnahmen fiir besondere Umstdnde

Besondere Umstdnde erfordern besondere MaBnahmen. Deshalb erlaubt das Arbeits-
zeitgesetz in auBergewohnlichen Féllen weitere Ausnahmen von den Arbeitszeit-
Grundnormen. Allerdings muss auch hierbei die Mehrarbeit innerhalb eines halben
Jahres auf durchschnittlich 48 Stunden pro Woche ausgeglichen werden.

Wenn alle Stricke reiBen ...

Von den Grundnormen des Gesetzes abweichende Regelungen z.B. in Bezug auf
Arbeitszeit, Ruhepausen, Sonntagsruhe sind moglich,

= wenn Notfélle, wie Unfélle oder Katastrophen, eine voriibergehende Arbeit
erfordern und

= wennunvorhersehbare Dinge passieren und die Folgen nicht auf andere Weise
beseitigt werden kénnen, besonders wenn Rohstoffe oder Lebensmittel verder-
ben oder Arbeitsergebnisse misslingen konnten.

Damitim Falle eines Falles nicht alles zusammenbricht, erlaubt das Arbeitszeitgesetz
weitere Ausnahmen von den Grundnormen. Vorausgesetzt, dass dem Arbeitgeber
bzw. der Arbeitgeberin andere MaBBnahmen nicht zugemutet werden kénnen, sind
solche Ausnahmen maéglich,

= wenneine Art ,Notbesetzung*® voriibergehend arbeiten muss, weil sonst
Arbeitsergebnisse misslingen oder unverhéltnismégBige Schéden eintreten
koénnten,

m  beiForschungund Lehre,

= wenn Vor-und Abschlussarbeiten nicht aufgeschoben werden kénnen,

s wenn Menschen behandelt, gepflegt und betreut werden miissen und diese
Arbeiten nicht aufgeschoben werden kénnen und
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= wenn Tiere behandelt und gepflegt werden missen und diese Arbeiten eben-
falls nicht aufgeschoben werden kénnen.

Wenn die Arbeit Saison hat

In einigen Branchen ist es gdngige Praxis, dass die Beschéftigten zu bestimmten
Zeiten langer arbeiten als die acht Stunden, die das Arbeitszeitgesetz vorsieht. Bei-
spielsweise haben Saisonbetriebe fiir einige Wochen oder Monate im Jahr absolute
Hochkonjunktur, wihrend das Geschéft zu anderen Zeiten merklich ruhiger ist. Das
Arbeitszeitgesetz nimmt darauf Riicksicht. Allerdings ist fiir eine langere tégliche
Arbeitszeit bei der Aufsichtsbehérde eine Genehmigung einzuholen. So ist sicher-
gestellt, dass die Interessen aller Beteiligter gleichermafen berticksichtigt werden.

Die Aufsichtsbehorde kann eine langere tédgliche Arbeitszeit genehmigen

s flirkontinuierliche Schichtbetriebe, wenn dadurch zuséatzliche Freischichten
erreicht werden,

» firBau-und Montagestellen,

s flir Saison- und Kampagnebetriebe fiir die Zeit der Saison oder Kampagne -
vorausgesetzt, die langere Arbeitszeit wird ausgeglichen, wenn das Geschéft
wieder ruhiger ist.

Beiden Ruhezeiten erlaubt das Gesetz in zwei Féllen ebenfalls abweichende Rege-
lungen, und zwar

m  beiArbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft im 6ffentli-
chen Dienst, sofern besondere Umstédnde vorliegen, beispielsweise fiir Winter-
dienste, sowie

s inSchichtbetrieben zweimal innerhalb von drei Wochen, wenn dadurch ein
regelméBiger wochentlicher Schichtwechsel erméglicht wird.
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Auch hier muss jedoch die Aufsichtsbehérde eine Genehmigung erteilen. Sie muss
jeden einzelnen Fall genau priifen und die Interessen von Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerseite gegeneinander abwégen.

Wenn es wirklich ernst wird

Die Kompetenz der Behérde reicht jedoch noch weiter: Wenn es im 6ffentlichen
Interesse dringend nétig wird, dass Beschéftigte 1dnger arbeiten, kiirzer ruhen oder
an Sonn- und Feiertagen tétig werden miissen, kann die Aufsichtsbehérde eine Aus-
nahme zulassen. Schwere Unfélle, Naturkatastrophen oder auch ein Versorgungs-
notstand der Biirgerinnen und Birger kénnten solche MaBnahmen erfordern.
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Was wie wann lauft: Das Gesetz in der Praxis

Wer nicht weif3, welche Rechte und Pflichten er hat, kann auch nicht danach han-
deln. Und gerade Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen wissen, was Sache
ist—auch beim Arbeitszeitgesetz. Dafiir muss die Arbeitgeberin bzw. der Arbeit-
geber sorgen.

Wissen, was lauft

Aus diesem Grund ist ein Abdruck des Gesetzes, der Rechtsverordnungen, die nach
diesern Gesetz erlassen wurden und fiir den Betrieb gelten, sowie die fiir den Betrieb
geltenden Tarifvertradge und Betriebs- oder Dienstvereinbarungen an geeigneter
Stelle im Unternehmen auszulegen oder auszuhdngen — etwa am ,Schwarzen
Brett“ -, damit alle Beschéftigten diese Regelungen einsehen kénnen.

Festhalten, was gelaufen ist

Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - aus welchen Griinden auch immer -
langer arbeiten als die festgelegten acht Stunden am Werktag, muss die Arbeit-
geberin bzw. der Arbeitgeber die Arbeitszeitverlangerung sowie den Ausgleich auf-
zeichnen. Wenn von einer durch die Tarifvertragsparteien erméglichten Verldnge-
rung der Arbeitszeiten ohne Ausgleich Gebrauch gemacht wird, muss die Arbeit-
geberin bzw. der Arbeitgeber ein Verzeichnis der Beschéftigten fithren, die einer
solchen Verldngerung ohne Ausgleich zugestimmt haben. Die Unterlagen sind
mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren.

Kontrollieren, wie es gelaufen ist

Wer aber kontrolliert, ob das Arbeitszeitgesetz und die Ausnahmeregelungen auch
eingehalten werden? Dafiir sind die Aufsichtsbehérden der Lander (in der Regel die
Gewerbeaufsichtsémter bzw. die Arbeitsschutzdmter) zustédndig, die ja auch Aus-
nahmen bewilligen kénnen. Die Aufsichtsbehérde kann die erforderlichen MaB-
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nahmen anordnen, die auf Grund des Gesetzes zu treffen sind, sie kann aber auch
samtliche Auskiinfte verlangen, die nétig sind, um die Einhaltung des Gesetzes zu
kontrollieren.

AuBlerdemn muss die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber die Arbeitszeitnachweise
sowie die Tarifvertrdge und Betriebs- oder Dienstvereinbarungen vorlegen oder ein-
senden, wenn die Behorde dies wiinscht.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Beauftragten der Aufsichtsbehoérde diir-
fen die Arbeitsstatten wahrend der Betriebs- und Arbeitszeit betreten und besichti-
gen. AuBBerhalb dieser Zeit diirfen sie ohne Einverstdndnis der Inhaberin oder des
Inhabers nur dann in den Betrieb, wenn dadurch dringende Gefahren fiir die 6ffent-
liche Sicherheit und Ordnung verhiitet werden. Das gleiche gilt auch, wenn die Ar-
beitsstdtten - zum Beispiel bei Freiberuflern - in einer Wohnung sind. Die Inhaberin
oder der Inhaber der Wohnung muss gestatten, dass die Behérde die Arbeitsstatten
besichtigen darf.

Normalerweise ist die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber verpflichtet, der Behérde
Auskunft zu geben. Nur dann, wenn Betroffene sich durch ihre Antwort selbst oder
nahe Angehorige der Gefahr einer Strafverfolgung aussetzen wiirden, diirfen sie
schweigen.

Wenn nicht alles so lauft, wie es laufen soll

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ordnungswidrig handeln, kénnen mit einer
GeldbuBe belegt werden — und die kann bis zu 15.000 €betragen. Aber was ist ein
ordnungswidriges Handeln? Das Gesetz sagt es klar: Ordnungswidrig handelt, wer
vorsétzlich oder fahrléssig

1. eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer tagsiiber, nachts oder an Sonn-
und Feiertagen tiber die Grenzen der Arbeitszeit hinaus beschéftigt,
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10.

die Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer oder
nichtrechtzeitig gewahrt,

die Mindestruhezeit nicht gewéhrt oder nicht bzw. nicht rechtzeitig dafiir
sorgt, dass eine kiirzere Ruhezeit ausgeglichen wird,

einer Rechtsverordnung zuwiderhandelt, die die Bundesregierung in Bezug
auf gefahrliche Arbeiten, die Sonn- und Feiertagsruhe oder zur Erfiillung zwi-
schenstaatlicher Verpflichtungen, erlassen hat,

das Beschéaftigungsverbot an Sonn- oder Feiertagen nicht beachtet,

eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer an allen Sontagen im Jahr be-
schéftigt oder einen Ersatzruhetag fiir die Sonn- oder Feiertagsarbeit nicht bzw.
nichtrechtzeitig gewahrt,

einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehodrde in Bezug auf Ausnahmen
von der Sonn- und Feiertagsruhe zuwiderhandelt,

das Gesetz sowie die Rechtsverordnungen, Tarifvertrdge und Betriebsverein-
barungen nichtim Betrieb auslegt oder aushingt,

eine ldngere Arbeitszeit seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht
oder nichtrichtig aufzeichnet oder die Aufzeichnung nicht mindestens zwei
Jahrelang aufbewahrt,

der Aufsichtsbehorde eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollstdndig
erteilt, Unterlagen nicht oder nicht vollstdndig vorlegt oder nicht einsendet
oder eine MafBnahme der Aufsichtsbehodrde nicht gestattet.

All diese Ordnungswidrigkeiten kénnen mit GeldbuB3en von bis zu 15.000 € geahndet
werden. Lediglich beim Punkt 8 iiber die Aushénge bzw. Auslagen ist der Hochst-
satz geringer: Hier kann die Geldbuf3e bis zu 2.500 € betragen.
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Strafe bei schweren VerstéRBen

In bestimmten Féllen reichen BuB3gelder nicht mehr aus. Hier gelten die Strafvor-
schriften: Wer eine Handlung nach den o. g. Punkten 1bis 3, 5 bis 7 beharrlich
wiederholt oder aber vorsétzlich begeht und dadurch die Gesundheit bzw. die
Arbeitskraft einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers gefédhrdet, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Auch wenn eine
Arbeitgeberin oder ein Arbeitgeber die Gesundheit oder Arbeitskraft nicht vorséatz-
lich, sondern fahrldssig gefdhrdet, droht eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
oder eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessédtzen.
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Das Arbeitszeitgesetz gilt grundsétzlich fiir alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie die zu ihrer Berufsausbilung Beschéftigten. Besondere Regelungen ent-
haélt das Gesetz fiir Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer. Dartiber hinaus gibt es einige
Beschéftigtengruppen, auf die das Gesetz gar nicht oder nur teilweise anzuwenden
ist. Fir andere Gruppen gibt es spezielle Regelungen, die besser auf ihre Bediirfnisse
zugeschnitten sind.

Besondere Regelungen im StraBentransport

Fiir Beschéftigte, die als Fahrerin oder als Fahrer von Lastkraftwagen und Bussen
tétig sind, gelten seit 1. September 2006 neue Regelungen zur Arbeitszeit. Ergén-
zend zu den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes zur tédglichen Héchstarbeitszeit
darf die wochentliche Hochstarbeitszeit der Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer 48
Stunden nicht iberschreiten. Sie darf auf bis zu 60 Stunden ausgeweitet werden,
wenn die Mehrarbeit innerhalb von 4 Monaten ausgeglichen wird. Abweichend von
den allgemeinen Regeln des Arbeitszeitgesetzes miissen bestimmte Bereitschafts-
zeiten nicht zur Arbeitszeit gezdhlt werden. Dies sind in erster Linie Zeiten, die auf
dem Beifahrersitz oder in der Schlafkabine verbracht werden, aber auch bestimmte
Wartezeiten. Die Ruhezeiten bestimmen sich nicht nach dem Arbeitszeitgesetz,
sondern nach europdischem Recht. Dies gilt auch fiir Auszubildende sowie Prakti-
kantinnen und Praktikanten.

Die Arbeitgeberin und der Arbeitgeber sind verantwortlich fiir die Aufzeichnung
der gesamten Arbeitszeit der als Fahrpersonal tdtigen Beschéftigten. Sie haben
schriftlich Auskunft iiber Arbeitszeiten zu verlangen, die eine Kraftfahrerin oder
ein Kraftfahrer in einem anderen Arbeitsverhéltnis leistet. Diese miissen ihre Anga-
ben ebenfalls schriftlich vorlegen.

Die besonderen Regelungen gelten im Wesentlichen fiir Fahrerinnen und Fahrer
von Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht von iiber 3,5 Tonnen und Fahrzeu-
gen zur Personenbefdérderung mit mehr als acht Fahrgastpldtzen. Ausgenommen
sind Fahrzeuge im Linienverkehr mit einer Linienstrecke von bis zu 50 Kilometern
und besondere Fahrzeuge, wie z.B. Feuerwehr-, Rettungs- und Streitkraftefahrzeuge.
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Ausgenommene Beschdftigungsgruppen
Nicht anzuwenden ist das Arbeitszeitgesetz auf ...

» leitende Angestellte (im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes)
sowie Chefdrztinnen und Cheférzte,

m Leiterinnen und Leiter von 6ffentlichen Dienststellen und deren Vertretungen
sowie Beschéftigte im 6ffentlichen Dienst, die in Personalfragen entscheiden
durfen,

»  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in hduslicher Gemeinschaft mit
den ihnen anvertrauten Personen zusammenleben und sie eigenverantwort-
lich erziehen, pflegen oder betreuen,

» denliturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften.

Andere Gesetze als das Arbeitszeitgesetz gelten fiir folgende Beschéftigtengruppen:

»  Wer Personen unter 18 Jahre beschéftigt, muss sich nach dem Jugendarbeits-
schutzgesetzrichten.

»  Wer Besatzungsmitglieder (im Sinne des § 3 des Seemannsgesetzes) auf Kauf-
fahrteischiffen beschéftigt, fiir den ist das Seemannsgesetz maf3gebend.

Spezielle Regelungen

Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 6ffentlichen Dienst hoheitliche
Aufgaben wahrnehmen und keine tarifvertragliche Arbeitszeitregelung besteht,
kann die zusténdige Dienstbehérde jene Bestimmungen iber die Arbeitszeit Giber-
tragen, die speziell fiir Beamtinnen und Beamte gelten.
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In der Luftfahrt und in der Binnenschifffahrt sind teilweise andere Vorschriften als
die des Arbeitszeitgesetzes zu beachten. Fiir Besatzungsmitglieder von Flugzeugen
gelten bei der Arbeits- und Ruhezeit nicht die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes,
sondern jene der Zweiten Durchfiihrungsverordnung zur Betriebsordnung fiir Luft-
fahrtgerétin der jeweils geltenden Fassung. Fiir das Fahrpersonal in der Binnenschiff-
fahrt gelten die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes nur dann, wenn die Vorschriften
uber Ruhezeiten der Binnenschiffsuntersuchungsordnung dem nicht entgegenste-
hen. Diese Vorschriften koénnen in einem Tarifvertrag den Gegebenheiten in der
Binnenschifffahrt angepasst werden.
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vom 6. Juni1994 (BGBL. IS.1170, 1171), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 15. Juli 2009 (BGBI.1S.1939).
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Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1Zweck des Gesetzes
Zweck des Gesetzes ist es,
1. dieSicherheitund den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der
Arbeitszeitgestaltung zu gewéhrleisten und die Rahmenbedingungen

fiir flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie

2. denSonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schiitzen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der
Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zu-
sammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage zdhlen die Ruhepausen zur Arbeits-
zeit.

(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie
die zu ihrer Berufsbildung Beschéftigten.

(3) Nachtzeitim Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in Backereien
und Konditoreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr.

(4)Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden
der Nachtzeit umfasst.

(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die
1. auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in

Wechselschicht zu leisten haben oder
2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.
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Zweiter Abschnitt
Werktégliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer

Die werktégliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht tiber-
schreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlngert werden, wenn inner-
halb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durch-
schnitt acht Stunden werktéglich nicht tiberschritten werden.

§ 4 Ruhepausen

Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens

30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und
45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu un-
terbrechen. Die Ruhepausen nach Satz1kénnen in Zeitabschnitte von jeweils
mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Langer als sechs Stunden hinterei-
nander dirfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschéftigt werden.

§ 5 Ruhezeit

(1) Die Arbeitnehmer miissen nach Beendigung der tdglichen Arbeitszeit eine
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.

(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1kann in Krankenh&usern und anderen
Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, in Gast-
stidtten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung, in Ver-
kehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der Landwirtschaft und in der Tierhal-
tung um bis zu eine Stunde verkiirzt werden, wenn jede Verkiirzung der Ruhe-
zeitinnerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen durch
Verldngerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens zwolf Stunden ausgegli-
chen wird.

(3) Abweichend von Absatz1kénnen in Krankenhdusern und anderen Einrich-
tungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen Kiirzungen der
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Ruhezeit durch Inanspruchnahmen wéahrend der Rufbereitschaft, die nicht
mehr als die Hélfte der Ruhezeit betragen, zu anderen Zeiten ausgeglichen
werden.

§ 6 Nacht- und Schichtarbeit

(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den gesicherten
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen tiber die menschengerechte Gestal-
tung der Arbeit festzulegen.

(2) Die werktégliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stunden
nicht tiberschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verldngert werden,
wenn abweichend von § 3 innerhalb von einem Kalendermonat oder innerhalb
von vier Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktéglich nicht tiberschrit-
ten werden. Fiir Zeitrdume, in denen Nachtarbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs.
5Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit herangezogen werden, findet § 3 Satz 2 Anwendung.

(3) Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschaftigung und
danach in regelméfBigen Zeitabstdnden von nicht weniger als drei Jahren arbeits-
medizinisch untersuchen zu lassen. Nach Vollendung des 50. Lebensjahres
steht Nachtarbeitnehmern dieses Recht in Zeitabstdnden von einem Jahr zu.
Die Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er die
Untersuchungen den Nachtarbeitnehmern nicht kostenlos durch einen
Betriebsarzt oder einen tiberbetrieblichen Dienst von Betriebsérzten anbietet.
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(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf
einen fiir ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn

a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von
Nachtarbeit den Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefdhrdet oder

b) im Haushaltdes Arbeitnehmers ein Kind unter zwolf Jahren lebt, das
nicht von einer anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden
kann, oder

c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebediirftigen Angehorigen zu ver-
sorgen hat, der nicht von einem anderen im Haushalt lebenden Angeho-
rigen versorgt werden kann,

sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. Stehen
der Umsetzung des Nachtarbeitnehmers auf einen fiir ihn geeigneten Tagesar-
beitsplatz nach Auffassung des Arbeitgebers dringende betriebliche Erforder-
nisse entgegen, so ist der Betriebs- oder Personalrat zu horen. Der Betriebs- oder
Personalrat kann dem Arbeitgeber Vorschlédge fiir eine Umsetzung unterbrei-
ten.

(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat der
Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer fiir die wahrend der Nachtzeit geleisteten
Arbeitsstunden eine angemessene Zahl bezahlter freier Tage oder einen ange-
messenen Zuschlag auf das ihm hierfiir zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu ge-
wahren.

(6) Esist sicherzustellen, dass Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang zur
betrieblichen Weiterbildung und zu aufstiegsférdernden Ma3nahmen haben
wie die Gibrigen Arbeitnehmer.



Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

§ 7 Abweichende Regelungen

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,

1. abweichendvon § 3

a) die Arbeitszeit tiber zehn Stunden werktéglich zu verldngern, wenn in
die Arbeitszeit regelméBig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereit-
schaft oder Bereitschaftsdienst fallt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,

2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in Schicht-
betrieben und Verkehrsbetrieben auf Kurzpausen von angemessener
Dauer aufzuteilen,

3. abweichend von § 5 Abs.1die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kiir-
zen, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kiirzung der Ruhe-
zeitinnerhalb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums ausgeglichen
wird,

4. abweichendvon § 6 Abs. 2
a) die Arbeitszeit tiber zehn Stunden werktédglich hinaus zu verldngern,
wenn in die Arbeitszeit regelméfBig und in erheblichem Umfang
Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fallt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,

5. denBeginn des siebenstiindigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf die
Zeit zwischen 22 und 24 Uhr festzulegen.

(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entsprechen-
den Zeitausgleich gewéhrleistet wird, kann in einem Tarifvertrag oder auf
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Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung ferner zu-
gelassen werden,

1.

abweichend von § 5 Abs. 1die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den
Besonderheiten dieses Dienstes anzupassen, insbesondere Kiirzungen
der Ruhezeit infolge von Inanspruchnahmen wéhrend dieses Dienstes
zu anderen Zeiten auszugleichen,

die Regelungen der §§ 3,5 Abs.1und § 6 Abs. 2 in der Landwirtschaft
der Bestellungs- und Erntezeit sowie den Witterungseinfliissen anzupas-
sen,

die Regelungen der §§ 3,4, 5 Abs.1und § 6 Abs. 2 bei der Behandlung,
Pflege und Betreuung von Personen der Eigenart dieser Tatigkeit und
dem Wohl dieser Personen entsprechend anzupassen,

die Regelungen der §§ 3,4, 5 Abs.1und § 6 Abs. 2 bei Verwaltungen und
Betrieben des Bundes, der Lédnder, der Gemeinden und sonstigen Kérper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts sowie bei
anderen Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines fiir den 6ffentlichen
Dienst geltenden oder eines im wesentlichen inhaltsgleichen Tarifver-
trags unterliegen, der Eigenart der Tatigkeit bei diesen Stellen anzupas-
sen.

(2a) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung kann abweichend von den §§ 3,5 Abs.1und § 6 Abs. 2
zugelassen werden, die werktédgliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich tiber

acht Stunden zu verldngern, wenn in die Arbeitszeit regelmasig und in erhebli-
chem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst féllt und durch be-
sondere Regelungen sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Arbeitnehmer
nicht gefdhrdet wird.

(3) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1, 2 oder 2a kénnen
abweichende tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines nicht tarifgebun-
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denen Arbeitgebers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung oder, wenn ein
Betriebs- oder Personalrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwi-
schen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer itbernommen werden. Kénnen
auf Grund eines solchen Tarifvertrags abweichende Regelungen in einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung getroffen werden, kann auch in Betrieben eines nicht
tarifgebundenen Arbeitgebers davon Gebrauch gemacht werden. Eine nach
Absatz 2 Nr. 4 getroffene abweichende tarifvertragliche Regelung hat zwischen
nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwi-
schen ihnen die Anwendung der fiir den 6ffentlichen Dienst geltenden tarif-
vertraglichen Bestimmungen vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des
Betriebs iberwiegend mit Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken.

(4) Die Kirchen und die 6ffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften kénnen die
in Absatz1, 2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen.

(5)In einem Bereich, in dem Regelungen durch Tarifvertrag tiblicherweise nicht
getroffen werden, konnen Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1, 2 oder 2a
durch die Aufsichtsbehorde bewilligt werden, wenn dies aus betrieblichen
Griinden erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefdhrdet
wird.

(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2 zulassen, sofern dies
aus betrieblichen Griinden erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeitneh-
mer nicht gefédhrdet wird.

(7) Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder den Absétzen 3 bis 5 jeweils
in Verbindung mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verldngert werden, wenn
der Arbeitnehmer schriftlich eingewilligt hat. Der Arbeitnehmer kann die Ein-
willigung mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der Arbeit-
geber darf einen Arbeitnehmer nicht benachteiligen, weil dieser die Einwilli-
gung zur Verldngerung der Arbeitszeit nicht erklart oder die Einwilligung
widerrufen hat.
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(8) Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr.1und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 oder solche
Regelungen auf Grund der Absétze 3 und 4 zugelassen, darf die Arbeitszeit 48
Stunden wochentlich im Durchschnitt von zwolf Kalendermonaten nicht iiber-
schreiten. Erfolgt die Zulassung auf Grund des Absatzes 5, darf die Arbeitszeit
48 Stunden wochentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24
Wochen nicht iberschreiten.

(9) Wird die werktégliche Arbeitszeit iber zwo6lf Stunden hinaus verldngert,
muss im unmittelbaren Anschluss an die Beendigung der Arbeitszeit eine
Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewdhrt werden.

§ 8 Gefdhrliche Arbeiten

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates fiir einzelne Beschéaftigungsbereiche, fiir bestimmte Arbeiten oder
fiir bestimmte Arbeitnehmergruppen, bei denen besondere Gefahren fiir die
Gesundheit der Arbeitnehmer zu erwarten sind, die Arbeitszeit tiber § 3 hinaus
beschrianken, die Ruhepausen und Ruhezeiten tiber die §§ 4 und 5 hinaus aus-
dehnen, die Regelungen zum Schutz der Nacht- und Schichtarbeitnehmer in

§ 6 erweitern und die Abweichungsméglichkeiten nach § 7 beschrénken, soweit
dies zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist. Satz 1 gilt
nicht fiir Beschaftigungsbereiche und Arbeiten in Betrieben, die der Bergauf-
sichtunterliegen.
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Dritter Abschnitt
Sonn-und Feiertagsruhe

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe

(1) Arbeitnehmer diirfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr
nicht beschéftigt werden.

(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmégiger Tag- und Nachtschicht kann
Beginn oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor-
oder zuriickverlegt werden, wenn fiir die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden
24 Stunden der Betrieb ruht.

(3) Fur Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stiindigen Sonn- und
Feiertagsruhe um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden.

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschéftigung

(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden kénnen, diir-
fen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschéftigt
werden

1. inNot-und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr,

2. zur Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie
der Funktionsfdhigkeit von Gerichten und Behérden und fiir Zwecke der
Verteidigung,

3. inKrankenh&dusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege
und Betreuung von Personen,

4. inGaststdtten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beher-
bergung sowie im Haushalt,
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10.

11.

12.

13.

bei Musikauffithrungen, Theatervorstellungen, Filmvorfihrungen,
Schaustellungen, Darbietungen und anderen dhnlichen
Veranstaltungen,

bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen,
Religionsgesellschaften, Verbédnde, Vereine, Parteien und anderer
dhnlicher Vereinigungen,

beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergniigungseinrichtungen,
beim Fremdenverkehr sowie in Museen und wissenschaftlichen Prasenz-
bibliotheken,

beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichtenagen-
turen sowie bei den der Tagesaktualitdt dienenden Tatigkeiten fiir ande-
re Presseerzeugnisse einschlieBlich des Austragens, bei der Herstellung
von Satz, Filmen und Druckformen fiir tagesaktuelle Nachrichten und
Bilder, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und Bildtrdger sowie
beim Transport und Kommissionieren von Presseerzeugnissen, deren
Ersterscheinungstag am Montag oder am Tag nach einem Feiertag liegt,

bei Messen, Ausstellungen und Méarkten im Sinne des Titels IV der
Gewerbeordnung sowie bei Volksfesten,

in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren von
leichtverderblichen Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der StraBenver-

kehrsordnung,

in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und
Abwasserentsorgungsbetrieben,

in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen
zur Behandlung und Pflege von Tieren,

im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen,
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14. beider Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, so-
weit hierdurch der regelméBige Fortgang des eigenen oder eines frem-
den Betriebs bedingt ist, bei der Vorbereitung der Wiederaufnahme des
vollen werktédgigen Betriebs sowie bei der Aufrechterhaltung der Funk-
tionsfdhigkeit von Datennetzen und Rechnersystemen,

15. zur Verhiitung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen
oder des Misslingens von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinuierlich
durchzufiihrenden Forschungsarbeiten,

16. zur Vermeidung einer Zerstorung oder erheblichen Beschddigung der
Produktionseinrichtungen.

(2) Abweichend von § 9 dirfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit den
Produktionsarbeiten beschéftigt werden, wenn die infolge der Unterbrechung
der Produktion nach Absatz1Nr. 14 zulédssigen Arbeiten den Einsatz von mehr
Arbeitnehmern als bei durchgehender Produktion erfordern.

(3) Abweichend von § 9 diirfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in
Béckereien und Konditoreien fiir bis zu drei Stunden mit der Herstellung und
dem Austragen oder Ausfahren von Konditorwaren und an diesem Tag zum
Verkauf kommenden Backerwaren beschéftigt werden.

(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden kénnen,
diirfen Arbeitnehmer zur Durchfiihrung des Eil- und GroB3betragszahlungs-
verkehrs und des Geld-, Devisen-, Wertpapier- und Derivatehandels abweichend
von § 9 Abs.1an den auf einen Werktag fallenden Feiertagen beschéftigt werden,
die nichtin allen Mitgliedstaaten der Europdischen Union Feiertage sind.

§ 11 Ausgleich fir Sonn- und Feiertagsbeschéftigung

(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr miissen beschéftigungsirei bleiben.
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(2) Fur die Beschaftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 entspre-
chend, jedoch diirfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen die in den
§§ 3,6 Abs. 2, §§ 7und 21a Abs.4 bestimmten Hochstarbeitszeiten und Aus-
gleichszeitrdume nicht tiberschritten werden.

(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschéaftigt, miissen sie einen
Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschéaftigungstag einschlief3en-
den Zeitraums von zwei Wochen zu gewéhren ist. Werden Arbeitnehmer an
einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschéftigt, miissen sie einen
Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschéaftigungstag einschlie3en-
den Zeitraums von acht Wochen zu gewéhren ist.

(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der Ersatzruhetag des Absatzes 3
istden Arbeitnehmern unmittelbar in Verbindung mit einer Ruhezeit nach § 5
zu gewdhren, soweit dem technische oder arbeitsorganisatorische Grinde
nicht entgegenstehen.

§ 12 Abweichende Regelungen

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder
Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,

1. abweichendvon § 11 Abs.1die Anzahl der beschéftigungsfreien Sonntage
inden Einrichtungen des § 10 Abs.1Nr. 2, 3,4 und 10 auf mindestens
zehn Sonntage, im Rundfunk, in Theaterbetrieben, Orchestern sowie bei
Schaustellungen auf mindestens acht Sonntage, in Filmtheatern und in
der Tierhaltung auf mindestens sechs Sonntage im Jahr zu verringern,

2. abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von Ersatzruhetagen fiir auf
Werktage fallende Feiertage zu vereinbaren oder Arbeitnehmer inner-
halb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums beschéftigungsfrei zu
stellen,
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abweichend von § 11 Abs. 1bis 3 in der Seeschifffahrt die den Arbeitneh-
mern nach diesen Vorschriften zustehenden freien Tage zusammen-

hédngend zu geben,

abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit in vollkontinuierlichen
Schichtbetrieben an Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwélf Stunden zu
verlangern, wenn dadurch zusétzliche freie Schichten an Sonn- und

Feiertagen erreicht werden.

§ 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung.

§ 13 Erméchtigung, Anordnung, Bewilligung

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zur Vermeidung erheblicher Schéden unter Berticksichtigung des
Schutzes der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe

1.

die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbeschéftigung nach § 10 sowie die
dortzugelassenen Arbeiten ndher bestimmen,

uber die Ausnahmen nach § 10 hinaus weitere Ausnahmen abweichend

von §9

a) furBetriebe, in denen die Beschdftigung von Arbeitnehmern an
Sonn- oder Feiertagen zur Befriedigung téglicher oder an diesen
Tagen besonders hervortretender Bediirfnisse der Bevolkerung

erforderlich ist,

b) fir Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, deren Unterbrechung

oder Aufschub

aa)nach dem Stand der Technik ihrer Art nach nicht oder nur mit
erheblichen Schwierigkeiten moglich ist,
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bb)besondere Gefahren fiir Leben oder Gesundheit der Arbeit-
nehmer zur Folge hétte,

cc) zu erheblichen Belastungen der Umwelt oder der Energie- oder
Wasserversorgung fiihren wiirde,

¢) ausGriunden des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung
der Beschéftigung,

zulassen und die zum Schutz der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertags-
ruhe notwendigen Bedingungen bestimmen.

(2) Soweit die Bundesregierung von der Erméachtigung des Absatzes1Nr. 2
Buchstabe a keinen Gebrauch gemacht hat, kénnen die Landesregierungen
durch Rechtsverordnung entsprechende Bestimmungen erlassen. Die Landes-
regierungen konnen diese Erméchtigung durch Rechtsverordnung auf oberste
Landesbehorden Uibertragen.

(3) Die Aufsichtsbehérde kann
1. feststellen, ob eine Beschédftigung nach § 10 zuléssig ist,
2. abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitnehmer zu beschéftigen
a) im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, an
denen besondere Verhéltnisse einen erweiterten Geschéftsverkehr
erforderlich machen,
b) anbis zu fiinf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Ver-

héltnisse zur Verhiitung eines unverhéltnisméaBigen Schadens dies
erfordern,
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¢) aneinem Sonntag im Jahr zur Durchfithrung einer gesetzlich vorge-
schriebenen Inventur,

und Anordnungen iiber die Beschéftigungszeit unter Berticksichtigung der fir
den 6ffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit treffen.

(4) Die Aufsichtsbehérde soll abweichend von § 9 bewilligen, da3 Arbeitnehmer
an Sonn- und Feiertagen mit Arbeiten beschéftigt werden, die aus chemischen,

biologischen, technischen oder physikalischen Griinden einen ununterbroche-

nen Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen erfordern.

(5) Die Aufsichtsbehorde hat abweichend von § 9 die Beschéaftigung von Arbeit-
nehmern an Sonn- und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer weitgehenden
Ausnutzung der gesetzlich zuléssigen wochentlichen Betriebszeiten und bei
langeren Betriebszeiten im Ausland die Konkurrenzfdhigkeit unzumutbar
beeintrachtigt ist und durch die Genehmigung von Sonn- und Feiertagsarbeit
die Beschéftigung gesichert werden kann.
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Vierter Abschnitt
Ausnahmen in besonderen Fillen

§ 14 AuBergewodhnliche Félle

(1) Vonden §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden bei vortiiber-
gehenden Arbeiten in Notféllen und in auBergewhnlichen Féllen, die unabhén-
gigvom Willen der Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf andere
Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu ver-
derben oder Arbeitsergebnisse zu misslingen drohen.

(2) Vonden §§ 3bis 5,6 Abs. 2, §§ 7,11 Abs. 1bis 3 und § 12 darf ferner abgewi-
chen werden,

1. wenn eine verhdltnisméaBig geringe Zahl von Arbeitnehmern voriiber-
gehend mit Arbeiten beschéftigt wird, deren Nichterledigung das
Ergebnis der Arbeiten gefdhrden oder einen unverhdltnisméBigen
Schaden zur Folge haben wiirden,

2. beiForschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschluss-
arbeiten sowie bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege
und Betreuung von Personen oder zur Behandlung und Pflege von Tieren
an einzelnen Tagen,

wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden kénnen.
(3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, darf die

Arbeitszeit 48 Stunden wochentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten
oder 24 Wochen nicht tiberschreiten.
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§ 15 Bewilligung, Erméachtigung
(1) Die Aufsichtsbehorde kann

1. einevonden §§ 3,6 Abs.2und § 11 Abs. 2 abweichende ldngere tégliche
Arbeitszeit bewilligen

a) furkontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung zusétzlicher
Freischichten,

b) fir Bau- und Montagestellen,

2. einevonden §§ 3, 6 Abs. 2und § 11 Abs. 2 abweichende langere tégliche
Arbeitszeit fiir Saison- und Kampagnebetriebe fiir die Zeit der Saison
oder Kampagne bewilligen, wenn die Verldngerung der Arbeitszeit iiber
acht Stunden werktéglich durch eine entsprechende Verkiirzung der
Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen wird,

3. einevonden §§ 5und 11 Abs. 2 abweichende Dauer und Lage der Ruhe-
zeit bei Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft den
Besonderheiten dieser Inanspruchnahmen im 6ffentlichen Dienst ent-
sprechend bewilligen,

4. einevonden §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Ruhezeit zur Herbeifiih-
rung eines regelméBigen wochentlichen Schichtwechsels zweimal
innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen bewilligen.

(2) Die Aufsichtsbehérde kann tiber die in diesem Gesetz vorgesehenen Ausnah-
men hinaus weitergehende Ausnahmen zulassen, soweit sie im 6ffentlichen In-
teresse dringend notig werden.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschéftsbereich
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesministeriums fiir Arbeit
und Soziales aus zwingenden Griinden der Verteidigung Arbeitnehmer ver-
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pflichten, Giber die in diesem Gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen und Tarifvertrdgen festgelegten Arbeitszeitgren-
zen und -beschrédnkungen hinaus Arbeit zu leisten.

(4) Werden Ausnahmen nach Absatz1oder 2 zugelassen, darf die Arbeitszeit
48 Stunden wochentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder
24 Wochen nicht iiberschreiten.
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Finfter Abschnitt
Durchfiihrung des Gesetzes

§ 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Abdruck dieses Gesetzes, der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen, fiir den Betrieb geltenden Rechtsverordnungen und
der fiir den Betrieb geltenden Tarifvertrdge und Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen im Sinne des § 7 Abs. 1bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 an geeigneter Stelle im
Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuhéngen.

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die tiber die werktédgliche Arbeitszeit des § 3
Satz1hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein Ver-
zeichnis der Arbeitnehmer zu fiithren, die in eine Verldngerung der Arbeitszeit
gemaB § 7 Abs. 7 eingewilligt haben. Die Nachweise sind mindestens zwei Jahre
aufzubewahren.

§ 17 Aufsichtsbehorde

(1) Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen wird von den nach Landesrecht zustdndigen Behérden
(Aufsichtsbehorden) iberwacht.

(2) Die Aufsichtsbehérde kann die erforderlichen MaBnahmen anordnen, die
der Arbeitgeber zur Erfiillung der sich aus diesem Gesetz und den auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten zu tref-
fen hat.

(3) Fiir den o6ffentlichen Dienst des Bundes sowie fiir die bundesunmittelbaren
Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts werden die
Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehdrde vom zustdandigen Bundesmi-

nisterium oder den von ihm bestimmten Stellen wahrgenommen; das gleiche
gilt fiir die Befugnisse nach § 15 Abs. 1und 2.
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(4) Die Aufsichtsbehérde kann vom Arbeitgeber die fiir die Durchfithrung die-
ses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen erforderlichen Auskiinfte verlangen. Sie kann ferner vom Arbeitgeber ver-
langen, die Arbeitszeitnachweise und Tarifvertrdge oder Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 vorzulegen
oder zur Einsicht einzusenden.

(5) Die Beauftragten der Aufsichtsbehérde sind berechtigt, die Arbeitsstitten
wéhrend der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; auB3er-
halb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstdtten in einer Wohnung befinden,
dirfen sie ohne Einverstdandnis des Inhabers nur zur Verhiitung von dringen-
den Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und besich-
tigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betreten und Besichtigen der Arbeitsstét-
ten zu gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel
13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt.

(6) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr.1bis 3 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehorigen der Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz tiber Ordnungswidrigkeiten
aussetzen wirde.
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Sechster Abschnitt
Sonderregelungen

§ 18 Nichtanwendung des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf

1. leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungs-
gesetzes sowie Chefédrzte,

2. Leiter von 6ffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Arbeit-
nehmer im 6ffentlichen Dienst, die zu selbsténdigen Entscheidungen
in Personalangelegenheiten befugt sind,

3. Arbeitnehmer, die in hduslicher Gemeinschaft mit den ihnen anvertrau-
ten Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich erziehen,
pflegen oder betreuen,

4. denliturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften.

(2) Fur die Beschéaftigung von Personen unter 18 Jahren gilt anstelle dieses
Gesetzes das Jugendarbeitsschutzgesetz.

(3) Fur die Beschéftigung von Arbeitnehmern auf Kauffahrteischiffen als Besat-
zungsmitglieder im Sinne des § 3 des Seemannsgesetzes gilt anstelle dieses
Gesetzes das Seemannsgesetz.

§ 19 Beschéftigung im 6ffentlichen Dienst

Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im 6ffentlichen Dienst kénnen,
soweit keine tarifvertragliche Regelung besteht, durch die zustédndige Dienst-
behorde die fiir Beamte geltenden Bestimmungen tiber die Arbeitszeit auf die
Arbeitnehmer tibertragen werden; insoweit finden die §§ 3 bis 13 keine Anwen-
dung.
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§ 20 Beschéftigung in der Luftfahrt

Fiir die Beschéaftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder von Luft-
fahrzeugen gelten anstelle der Vorschriften dieses Gesetzes iiber Arbeits- und
Ruhezeiten die Vorschriften tiber Flug-, Flugdienst- und Ruhezeiten der Zwei-
ten Durchfiihrungsverordnung zur Betriebsordnung fiir Luftfahrtgerdt in der
jeweils geltenden Fassung.

§ 21 Beschéftigung in der Binnenschifffahrt

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten fur die Beschéftigung von Fahrpersonal
in der Binnenschifffahrt, soweit die Vorschriften iber Ruhezeiten der Binnen-
schiffsuntersuchungsordnung in der jeweils geltenden Fassung dem nicht ent-
gegenstehen. Sie konnen durch Tarifvertrag der Eigenart der Binnenschifffahrt
angepasst werden.

§ 21a Beschéftigung im Stra3entransport

(1) Fiar die Beschéftigung von Arbeitnehmern als Fahrer oder Beifahrer bei
StraBenverkehrstédtigkeiten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 15. Mérz 2006 zur Harmonisierung
bestimmter Sozialvorschriften im StraBenverkehr und zur Anderung der Ver-
ordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EG Nr. L102 S. 1) oder des
Europiischen Ubereinkommens tiber die Arbeit des im internationalen StraBen-
verkehr beschéftigten Fahrpersonals (AETR) vom 1. Juli 1970 (BGBI. 111974 S.1473)
in ihren jeweiligen Fassungen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit
nicht die folgenden Absétze abweichende Regelungen enthalten. Die Vor-
schriften der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und des AETR bleiben unbertiihrt.
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(2) Eine Woche im Sinne dieser Vorschriften ist der Zeitraum von Montag 0 Uhr
bis Sonntag 24 Uhr.

(3) Abweichend von § 2 Abs. 1ist keine Arbeitszeit:

1. die Zeit, wahrend derer sich ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bereit-
halten muss, um seine Tatigkeit aufzunehmen,

2. die Zeit, wahrend derer sich ein Arbeitnehmer bereithalten muss, um
seine Tatigkeit auf Anweisung aufnehmen zu kénnen, ohne sich an
seinem Arbeitsplatz aufhalten zu miissen;

3. fiir Arbeitnehmer, die sich beim Fahren abwechseln, die wahrend der
Fahrt neben dem Fahrer oder in einer Schlafkabine verbrachte Zeit.

Fiir die Zeiten nach Satz1Nr.1und 2 gilt dies nur, wenn der Zeitraum und des-
sen voraussichtliche Dauer im Voraus, spatestens unmittelbar vor Beginn des
betreffenden Zeitraums bekanntist. Die in Satz 1 genannten Zeiten sind keine
Ruhezeiten. Die in Satz1Nr.1und 2 genannten Zeiten sind keine Ruhepausen.

(4) Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wochentlich nicht tiberschreiten. Sie kann
auf bis zu 60 Stunden verldngert werden, wenn innerhalb von vier Kalender-
monaten oder 16 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden woéchentlich nicht iiber-
schritten werden.

(5) Die Ruhezeiten bestimmen sich nach den Vorschriften der Europdischen
Gemeinschaften fiir Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem AETR. Dies gilt
auch fur Auszubildende und Praktikanten.

(6) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden

1. né&here Einzelheiten zu den in Absatz 3 Satz1Nr. 1, 2 und Satz 2 genannten
Voraussetzungen zu regeln,
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2. abweichend von Absatz 4 sowie den §§ 3und 6 Abs. 2 die Arbeitszeit fest-
zulegen, wenn objektive, technische oder arbeitszeitorganisatorische
Griinde vorliegen. Dabei darf die Arbeitszeit 48 Stunden wochentlich im
Durchschnitt von sechs Kalendermonaten nicht tiberschreiten.

§ 7 Abs.1Nr. 2 und Abs. 2a gelten nicht. § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.

(7) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeich-
nen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Der
Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer auf Verlangen eine Kopie der Aufzeichnun-
gen seiner Arbeitszeit auszuhéndigen.

(8) Zur Berechnung der Arbeitszeit fordert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
schriftlich auf, ihm eine Aufstellung der bei einem anderen Arbeitgeber geleis-
teten Arbeitszeit vorzulegen. Der Arbeitnehmer legt diese Angaben schriftlich

VOr.
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Siebter Abschnitt
Straf- und BuB3geldvorschriften

§ 22 Bu3geldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsétzlich oder fahrléssig

1. entgegen §§ 3,6 Abs. 2 oder § 21a Abs. 4 jeweils auch in Verbindung mit
§ 11 Abs. 2, einen Arbeitnehmer tiber die Grenzen der Arbeitszeit hinaus
beschaftigt,

2. entgegen § 4 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindest-
dauer oder nicht rechtzeitig gewéhrt,

3. entgegen § 5 Abs. 1die Mindestruhezeit nicht gewédhrt oder entgegen
§ 5 Abs. 2 die Verkiirzung der Ruhezeit durch Verlédngerung einer ande-
ren Ruhezeit nicht oder nicht rechtzeitig ausgleicht,

4. inerRechtsverordnungnach § 8 Satz1, § 13 Abs.1oder 2 oder § 24 zuwider-
handelt, soweit sie fiir einen bestimmten Tatbestand auf diese BuBgeld-
vorschrift verweist,

5. entgegen § 9 Abs.1einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen
beschaftigt,

6. entgegen § 11 Abs.1einen Arbeitnehmer an allen Sonntagen beschéaftigt
oder entgegen § 11 Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzei-
tig gewadhrt,

7. einervollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 zuwiderhandelt,

8. entgegen § 16 Abs.1die dort bezeichnete Auslage oder den dort bezeich-
neten Aushang nicht vornimmt,
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9. entgegen § 16 Abs. 2 oder § 21a Abs. 7 Aufzeichnungen nicht oder nicht
richtig erstellt oder nicht fiir die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder

10. entgegen § 17 Abs. 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht voll-
stdndig erteilt, Unterlagen nicht oder nicht vollstdndig vorlegt oder nicht
einsendet oder entgegen § 17 Abs. 5 Satz 2 eine MaBBnahme nicht gestattet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fillen des Absatzes 1Nr.1bis 7, 9 und 10
mit einer GeldbuBle bis zu fiinfzehntausend Euro, in den Féllen des Absatzes 1
Nr. 8 mit einer GeldbuBe bis zu zweitausendfiinfhundert Euro geahndet werden.

§ 23 Strafvorschriften

(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1Nr.1bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Handlungen

1. vorsatzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines
Arbeitnehmers gefdhrdet oder

2. beharrlich wiederholt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer in den Féllen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrléssig verursacht, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tages-

sdtzen bestraft.
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Achter Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 24 Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen und Rechtsakten der EG

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfiillung von
Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder zur Umsetzung
von Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Européischen Gemein-
schaften, die Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, Rechtsverordnungen
nach diesermn Gesetz erlassen.

§ 25 Ubergangsregelung fur Tarifvertriage

Enthélt ein am 1. Januar 2004 bestehender oder nachwirkender Tarifvertrag
abweichende Regelungen nach § 7 Abs.1oder 2 oder § 12 Satz1, die den in diesen
Vorschriften festgelegten Hochstrahmen tiberschreiten, bleiben diese tarifver-
traglichen Bestimmungen bis zum 31. Dezember 2006 unbertihrt. Tarifvertrdgen
nach Satz1stehen durch Tarifvertrag zugelassene Betriebsvereinbarungen sowie
Regelungen nach § 7 Abs. 4 gleich.



Birgertelefon

Birgertelefon

Birgertelefon zum Thema

Arbeitsrecht

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr
Sie fragen — wir antworten

Arbeitsrecht
01805/676713

(Festpreis 14 Cent/Min. aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.)



Birgertelefon

Birgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen - wir antworten

Rente: 018 056767-10
Unfallversicherung/Ehrenamt: 018 05 6767-11
Arbeitsmarktpolitik und - f{érderung: 018 05 6767-12
Arbeitsrecht: 018 056767-13
Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 018 05 6767-14
Infos fiir behinderte Menschen: 018 05 6767-15
Ausbildungsférderung/Ausbildungsbonus: 018 056767-18
Europdischer Sozialfonds/Soziales Europa: 018 05 6767-19
Mitarbeiterkapitalbeteiligung: 018 056767-20
Informationen zum Bildungspaket 018 05 6767-21

Gehorlosen/Horgeschadigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de

Schreibtelefon: 018 05 6767-16
Fax: 018 056767-17
Gebéardentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. - aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen)

www.bmas.de - info@bmas.bund.de
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	Geschützte Personen
	Ziel des Gesetzes
	Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit
	Tägliche Arbeits- und Ruhezeiten
	Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten
	Gesundheitsschutz bei Nachtarbeit
	An Sonn- und Feiertagen ruht die Arbeit
	Die Rolle der Sozialpartner
	In der Regel geht es kürzer

	Rahmen für moderne Arbeitszeitgestaltung
	Begriff der Arbeitszeit
	Ein besonderer Fall: die Nachtarbeit
	Im Durchschnitt acht Stunden – aber nicht mehr als zehn
	Mach mal Pause
	Nach Feierabend hat die Arbeit für mindestens elf Stunden Ruh’
	In einigen Bereichen geht’s kürzer
	Ausgleich muss sein

	Wenn andere schlafen… Schutz bei Nachtarbeit
	Kürzerer Ausgleichszeitraum
	Gesundheit geht vor: Alle drei Jahre ein Check beim Arzt
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